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Betr.: Schlussfolgerungen des Rates zum Kooperations- und 

Überprüfungsmechanismus 
  

Die Delegationen erhalten anbei die Schlussfolgerungen des Rates zum Kooperations- und Über-

prüfungsmechanismus, die der Rat (Allgemeine Angelegenheiten) am 15. März 2016 angenommen 

hat. 
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ANLAGE 

Schlussfolgerungen des Rates zum Kooperations- und Überprüfungsmechanismus 

1. Der Rat bekräftigt seine früheren Schlussfolgerungen und begrüßt die Berichte der Kommis-

sion über die Fortschritte Bulgariens und Rumäniens im Rahmen des Kooperations- und 

Überprüfungsmechanismus (CVM). Der Rat spricht der Kommission seine Anerkennung für 

ihre Arbeit und für die angewandte Methode aus und teilt die in diesen Berichten enthaltenen 

objektiven und ausgewogenen Analyseergebnisse und Empfehlungen voll und ganz. In 

diesem Zusammenhang stellt der Rat mit Genugtuung fest, dass Bulgarien und Rumänien im 

Rahmen des Mechanismus weiterhin gut mit der Kommission und den anderen Mitglied-

staaten zusammenarbeiten. 

2. Der Rat betont erneut, dass er an den Werten und Grundsätzen der EU festhält. Nach wie vor 

gilt es, die Reformen unter Konzentration auf nachhaltige Ergebnisse und eine überzeugende 

und überprüfbare Erfolgsbilanz umzusetzen, damit die Bürger uneingeschränkt in den Genuss 

aller Möglichkeiten kommen können, die sich aus der EU-Mitgliedschaft ergeben. In dieser 

Hinsicht bekräftigt der Rat auch, dass es einer breiten und vorbehaltlosen politischen Unter-

stützung dieser Reformen bedarf, um die Ziele, die im Rahmen des Mechanismus vorgegeben 

sind, zu erreichen. 

3. Der Rat stellt fest, dass ermutigende Schritte unternommen worden sind, um den Reform-

prozess wieder in Gang zu bringen, wenngleich die Reformen generell in Bulgarien dringend 

schneller vorangetrieben werden müssen. Zu erwähnen ist hier die Besetzung von Führungs-

positionen im Justizwesen. Einigen lobenswerten Initiativen, insbesondere der vom Parlament 

im Dezember 2015 mit breiter Mehrheit verabschiedeten Verfassungsänderung, die ein 

wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer Reform des Obersten Justizrats ist, sollten nun weitere 

Taten folgen. Jetzt gilt es sicherzustellen, dass die wichtigen umfassenden Reformstrategien 

für das Justizwesen und die Korruptionsbekämpfung umgesetzt werden, und darüber zu 

wachen, dass konkrete Ergebnisse erzielt werden. 
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4. Der Rat begrüßt, dass die Regierung ihren politischen Reformwillen bekundet hat, doch ist ein 

breiterer und vorbehaltloser politischer Konsens über die Unterstützung des Reformprozesses 

erforderlich, damit mehr konkrete und nachhaltige Reformanstrengungen unternommen 

werden. Die Kommission hat in ihrer Gesamtbewertung erneut auf einige Punkte hingewie-

sen, bei denen Handlungsbedarf besteht. Bulgarien sollte sich in erster Linie bemühen, die 

Kontroverse über den politischen Einfluss auf das Justizwesen zu beenden und die Integritäts-

probleme bei Ernennungen zu beheben; zudem gilt es, die Aufsicht zu verbessern und Mängel 

zu beseitigen und für die wirksame Umsetzung von Gerichtsurteilen zu sorgen. Nach wie vor 

ist es unbedingt erforderlich, dass die Reform des Obersten Justizrats und der Staatsanwalt-

schaft vorangetrieben wird und die Justizinspektion mehr Befugnisse erhält. Der Rat stellt 

zudem fest, dass Bulgarien bei der Bekämpfung der Korruption und der organisierten Krimi-

nalität kaum Fortschritte vorweisen kann. 

5. Der Rat fordert Bulgarien nachdrücklich auf, auf Grundlage der bisherigen Fortschritte und 

der bestehenden strategischen Planung Bulgariens noch mehr Anstrengungen zu unterneh-

men, um allen in dem Kommissionsbericht enthaltenen Empfehlungen nachzukommen, und 

erwartet, dass konkrete Schritte eingeleitet und spürbare Fortschritte erzielt werden, noch 

bevor der nächste Kommissionsbericht vorliegt. 
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Bulgarien sollte generell seinen politischen Willen, Reformen herbeizuführen und spürbare 

Fortschritte zu erzielen, konsolidieren und vertiefen, unter anderem, indem es die Unabhän-

gigkeit, Rechenschaftspflicht und Integrität der Justiz verbessert und sichert; zudem sollte es 

das Justizsystem weiter reformieren und dabei auch die Staatsanwaltschaft einer unabhängi-

gen Überprüfung unterziehen, bei der die bereits durchgeführten Reformmaßnahmen zu 

berücksichtigen sind. In dieser Hinsicht sollte es sich vor allem bemühen, die Reform des 

Obersten Justizrates weiter voranzutreiben, die Justizinspektion zu verstärken und das Straf-

recht zu modernisieren. Die Bekämpfung der Korruption, insbesondere der Korruption auf 

hoher Ebene, muss verstärkt werden, damit konkrete und nachhaltige Ergebnisse erzielt 

werden, auch was die Gewährleistung einer größeren Transparenz bei öffentlichen Ausschrei-

bungen anbelangt. Absoluten Vorrang sollte die Verabschiedung eines neuen Antikorrupti-

onsgesetzes haben, mit dem die erklärten Absichten der Antikorruptionsstrategie umgesetzt 

werden. Hierzu zählt u.a. die rasche Einrichtung einer zentralen Antikorruptionsbehörde, die 

mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausgestattet ist und über ein starkes unabhängiges 

Mandat zur Bekämpfung der Korruption auf hoher Ebene verfügt. Was die Bekämpfung der 

organisierten Kriminalität betrifft, so sind noch mehr Anstrengungen erforderlich, insbeson-

dere eine professionellere Strafverfolgung sowie nachhaltige, wirksame und erfolgreiche 

Ermittlungen, gefolgt von abschreckenden Sanktionen; dabei sollte gegebenenfalls mit 

anderen Mitgliedsstaaten der EU zusammengearbeitet werden. Auch müssen die Probleme, 

die derzeit die Arbeit der im Innenministerium angesiedelten Direktion für organisierte 

Kriminalität und der Kommission für die Einziehung unrechtmäßig erworbener Vermögens-

werte behindern, rasch beseitigt werden. 

6. Der Rat stellt mit Genugtuung fest, dass Rumänien in vielen Bereichen weiterhin erhebliche 
Fortschritte erzielt, was ein Zeichen dafür ist, dass der Erfolg der Reformen zunehmend von 
Dauer ist. Bei ihrem Vorgehen gegen die Korruption auf höchster Ebene legen die wichtigsten 
Justiz- und Integritätsbehörden nach wie vor eine beeindruckende Entschlossenheit an den 
Tag. Die Professionalität hat im gesamten rumänischen Justizwesen weiter zugenommen. 
Insgesamt ist der Rat der Auffassung, dass es Rumänien, wenn es an seinen gegenwärtigen 
Reformbestrebungen festhält, die Fortschritte weiter konsolidiert und die CVM-Ziele bei 
seinen nationalen Maßnahmen und Strategien durchgängig berücksichtigt, gelingen wird, die 
erforderliche Nachhaltigkeit und Unumkehrbarkeit der Reformen sicherzustellen und somit 
die Ziele des Mechanismus zu erreichen. 
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Der Rat bekräftigt zudem, dass es einer breiten und vorbehaltlosen politischen Unterstützung 

der Reformen von Seiten aller öffentlichen Institutionen und politischen Akteure bedarf. Dies 

gilt insbesondere in Bezug auf die Korruptionsbekämpfung auf allen Ebenen, die Achtung der 

Unabhängigkeit der Justiz und die anderen Integritätsprobleme, die in dem Bericht erwähnt 

werden. Der Rat weist darauf hin, dass sich die entscheidende Gelegenheit bietet, mit einer 

transparenten und auf Leistung beruhenden Besetzung von Führungspositionen im Justiz-

wesen und der Überprüfung der Kandidaten für die nächsten Wahlen in dieser Hinsicht 

weitere Fortschritte zu erzielen. Er fordert Rumänien auf, den Aktionsplan 2015-2020 für die 

Umsetzung der Strategie für die Entwicklung des Justizwesens (2015-2020) und die 

Entwicklung einer neuen nationalen Antikorruptionsstrategie rasch fertigzustellen und zu 

verabschieden. 

7. Der Rat ermutigt Rumänien, auf den bereits erzielten erheblichen Fortschritte aufzubauen und 
sich nunmehr darauf zu konzentrieren, diese Fortschritte zu konsolidieren und die gegenwär-
tige Dynamik zu nutzen, um allen Empfehlungen, die die Kommission in ihrem Bericht 
abgegeben hat, nachzukommen. Dies wäre ein weitere Nachweis dafür, dass die Reformen 
Bestand haben und den Weg dafür ebnen, dass Rumänien schon in naher Zukunft alle 
Vorgaben des Mechanismus erfüllen kann. 

Was die unbedingte Achtung und Verteidigung der Unabhängigkeit der Justiz anbelangt, 

sollte Rumänien seine Fortschritte weiter konsolidieren. Eine transparente, fundierte und auf 

Leistung basierende Besetzung von Führungspositionen im Justizwesen bietet die einzigartige 

Chance zu zeigen, dass weitere Fortschritte erzielt wurden. Auch kommt es darauf an, dass 

die Justiz weiter reformiert wird, wozu auch gehört, dass die Änderungen des Strafgesetz-

buchs und der Strafprozessordnung, wie sie von der Regierung vorgelegt worden sind, rasch 

verabschiedet werden. Gerichtliche Entscheidungen, einschließlich solcher, die mangelnde 

Integrität bestätigen, sollten von allen Institutionen und Instanzen, auch vom rumänischen 

Parlament, unverzüglich angewandt und umgesetzt werden. Weitere beständige Anstrengun-

gen zur Verhütung und Bekämpfung der Korruption, auch durch wirksame und 

abschreckende Maßnahmen auf allen Ebenen, haben nach wie vor absoluten Vorrang. 
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8. Der Rat bekräftigt, dass der Kooperations- und Überprüfungsmechanismus weiterhin von 

wesentlicher Bedeutung für den Fortschritt ist. Er ist nach wie vor geeignet, um die beiden 

Mitgliedstaaten bei ihren jeweiligen Reformanstrengungen zu unterstützen, so dass sie 

konkrete und dauerhafte Erfolge bei der Verwirklichung der Ziele des Mechanismus 

erreichen. Der Rat erklärt erneut, dass er bereit ist, die diesbezüglichen Bemühungen 

Bulgariens und Rumäniens mit EU- und mit bilateraler Hilfe zu unterstützen. Der Mechanis-

mus wird weiter angewandt, bis die Ergebnisse, die von beiden Mitgliedstaaten in diesem 

Rahmen erwartet werden, erreicht sind. Somit sieht der Rat den nächsten Berichten zu 

Bulgarien und Rumänien, die die Kommission in einem Jahr vorlegen wird, erwartungsvoll 

entgegen und begrüßt, dass die Kommission die Situation in Bulgarien und Rumänien weiter-

hin aufmerksam beobachten und den Rat regelmäßig darüber unterrichten will. 
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